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Einer amtlichen Mitteilung vom 24. Mai konnte entnom-

men werden, daß der Bundesrat an seiner Sitzung vom
8. Mai die Ausweisung von 25 deutschen Staatsangehörigen
beschlossen hatte. Unter ihnen befanden sich hauptsächlich
ehemalige Gesandtschafts- und Konsularbeamte. Sämtlichen
Ausgewiesenen konnte eine den schweizerischen Interessen
zuwiderlaufende Tätigkeit nachgewiesen werden, die ge-
eignet war, sowohl die innere, wie die äußere Sicherheit
unseres Landes zu gefährden. Die amtliche Mitteilung gab
weiterhin bekannt, daß am 8. Mai 364 Hausdurchsuchungen
stattgefunden haben, namentlich in den Heimen und Lokalen
der aufgelösten nationalsozialistischen Organisationen und
in den Wohnungen der Funktionäre derselben. Auf Grund
des dabei gefundenen belastenden Materials wird die Bun-
desanwaltischaft dem Bundesrat Antrag auf Ausweisung von
vorläufig etwa 250 weiteren deutschen Staatsangehörigen
stellen. Bei diesen Personen handelt es sich um die aktivsten
Nationalsozialisten, welche in den aufgelösten Organisa-
tionen eine Funktion ausübten. Das Bundesgesetz über Auf-
enthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26.3.1931
gibt uns das Recht, Ausländer aus dem Gebiet der Schweiz
auszuweisen, die durch schwere und wiederholte Mißach-
tung von Ordnungsvorschriften das Gastrechf mißbrauchen.
Der Kanton Tessin hat bereits mehrere Ausweisanträge an
den Bundesrat gestellt und es ist zu erwarten, daß andere
Kantone bei Neuregelung der Aufenthaltsverhältnisse zu
ähnlichen Schritten gelangen werden.

Aus einer ganzen Reihe von Prozessen vor Zivil- und
Militärgerichten hat unser Volk erfahren können, daß wäh-
rend der Kriegsjahre von nationalsozialistischen und faschi-
stischen unterirdischen Organisationen allerlei geleistet
wurde. Der Begriff der «fünften Kolonne», die in über-
fallenen Ländern eine wahrhaft verheerende Rolle spielte,
ist auch bei uns nicht unbeachtet geblieben. Wenn man aus
jenen Prozessen auch keine bestimmten Angaben erfahren
konnte, so stand für uns Schweizer doch das eine fest, daß
jene kriegführenden Staaten, die an einem eventuellen Ein-
marsch in die Schweiz ein Interesse haben konnten, hin-
sichtlich der Vorbereitungen auf unserem eigenen Boden
nicht untätig waren. Man hatte sich des unheimlichen Ge-
fühls zu erwehren, daß bei einem Ueberfall auf unser Land
wohl doch von Fremden, wie von eigenen Leuten der Weg
weitgehend geebnet worden sei und daß man schlimme
Ueberraschungen über sich ergehen lassen müßte. Bereits
während des Krieges sind eine Anzahl Ausländer, die für
uns auf Grund ihrer Treibereien untragbar geworden waren,
über die Landesgrenze abgeschoben worden, während
andere, die der gegen unser Land gerichteten Spionage-
Tätigkeit einwandfrei überführt werden konnten, schwere
Zuchthausstrafen abzusitzen haben. Unter den administrativ
Ausgewiesenen befanden sich unter anderen eigentlich recht
berüchtigte Funktionäre der deutschen Gesandtschaft und
der Konsulate.

Nun wird die Säuberung fortgesetzt. Wir dürfen den Bun-
desbehörden dafür dankbar sein, daß sie das notwendig
gewordene gründliche Ausmisten mit aller nötigen Energie
an die Hand nimmt. Es handelt sich dabei um eine Aktion,
die streng aufgebaut ist auf dem in der Schweiz gültigen
und angewandten Recht und schweizerischen Gesetz. Be-
straft werden soll nicht die Gesinnung, wohl aber die
gegen unsere Landesinteressen gerichtete Tat. Die Anhänger-
schaff eines Deutschen zum Nationalsozialismus an sich
kann zu einer Maßnahme unserseits keinen hinlänglichen
Grund bilden. Hat er aber seiner Sympathie damit beson-
deren Nachdruck verliehen, daß er nachweisbar Hand bot
zu Machenschaften, die der Schweiz schaden mußten, dann
gehört er über die Landesgrenze. Unserseits anders zu
handeln, wäre unklug. Wer zur Zeit der Kriegsgefahr eine
gegen die Schweiz gerichtete Tätigkeit entfaltete, darf keine
Schonung unserseits erwarten. Mißbrauch des Gastrechtes,
Schädigung der Interessen desjenigen Landes, in welchem
man sein Auskommen und gesicherte Unterkunft findet, sind
Verbrechen, die als einzige Antwort Landesverweisung für
die Täfer verdienen. Frechheit und Arroganz finden in der
Schweiz keinen günstigen Nährboden. Wer als Ausländer von
diesen Uebeln befallen ist, dem tut Schweizerluff nicht gut,
darum soll für ihn zwangsweise Luftveränderung verordnet
werden.

Sind wir uns einig in der Behandlung von Ausländern,
die sich nicht anständig aufzuführen wissen und unser Land
in Gefahr bringen, so ist die Frage, wie jene Schweizer und
Schweizerinnen zu behandeln seien, die sich darin gefallen,
sich gegenüber unseren Soldaten unflätig aufzuführen,
schwieriger zu erledigen. In Basel erfolgten kürzlich große
Menschenansammlungen an der Grenze. Nachdem fran-
zösische Soldaten einige Schreckschüsse abgegeben hatten,
zerstreute sich die Elsässerbevölkerung rasch. Auf Schweizer-
seite jedoch war ein richtiger Volksauflauf organisiert wor-
den, wobei die Parfeistrafegen der P. d. A. Frauen und
Halbwüchsige in den Vordergrund geschoben haben sollen.
Den Elsässern wurde über die Grenze zugerufen, sie sollten
sich nicht um die Befehle der schweizerischen Grenzorgane
kümmern. Als das Militär gegen diesen Unfug einschritt,
wurden unsere Soldaten von schweizerischen Frauensper-
sonem in gemeiner Weise beschimpft und mit Steinen und
Biergläsern beworfen.

Wir sind der Auffassung, daß derartigen ebenso blöden
wie unverantwortlichen Pöbeleien unseren Soldaten gegen-
über nicht weniger energisch der Riegel gestoßen werden
sollte. Wenn die P. d. A. das Bedürfnis hat, sich unliebsam
bemerkbar zu machen und auf ihre Art «Sympathien» zu
werben, dann mag sie dies auf anderem Wege tun. Auf alle
Fälle haben unsere Soldaten nicht fast sechs Jahre an der
Grenze gestanden und Opfer gebracht, um dafür von
Slraßenweibern und halbwüchsigen Rotznasen angeödet und
an der Erfüllung ihrer Aufgabe gehindert zu werden. M.
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Umschlagbild: ...im Handumdrehen steht wieder eine Stütze da, die nun gehörig verankert werden mufj. Denn wenn da oben ein
Sturm tobt, ist das eine schwere Belastungsprobe für die Konstruktion. (F 15617/20)


	Ordnung im Schweizerhaus

